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Stadt Gladbeck Gladbeck, 01.03.2021 

 Vorlage Nr. 21/0091 

Federf. Stadtamt: Amt für Jugend und Familie 

Vorlage für den Berichterstatter/in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Jugendhilfeausschuss  Entscheidung 09.03.2021 9 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Antrag der Ratsfraktion Soziales Bündnis gem. § 7 der Geschäftsordnung für den Rat 

der Stadt Gladbeck und seine Ausschüsse - "Kinderfreundliche Kommune" 

 
Begründung: 

 

Antrag nach § 7 der GO für den Rat der Stadt Gladbeck und seine Ausschüsse vom 

21.12.2020 – Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ 

 

Stellungnahme der Verwaltung 

Seit 2005 besteht in Gladbeck ein Kinder- und Jugendrat, der jeweils im September eines Jahres 

durch Wahlen in allen Gladbecker Schulen und Kinder- und Jugendeinrichtungen neu gewählt wird. 

Die aktive Teilnahme des Kinder- und Jugendrates als beratendes Mitglied in einigen Ausschüssen 

des Rates der Stadt Gladbeck gewährleistet eine Beteiligung und Partizipation von Kindern und 

Jugendlichen an den Entscheidungsprozessen in unserer Stadt. In den Stadtteilen können sich 

Mädchen und Jungen, auch begleitet durch die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Kinder- und Jugendeinrichtungen an Bürgerbeteiligungen im Stadtplanungsprozess einbringen. 

Die Geschäftsführung liegt bei der Kinder- und Jugendbeauftragten der Bürgermeisterin, Frau Sa-

rah Kimmeskamp. 

 

Nach dem entsprechendem Ratsbeschluss vom 4. April 2019 zu den Zielvereinbarungen zur Erlan-

gung des Erhaltungszertifikates „Familiengerechte Kommune“ erhielt die Stadt Gladbeck zum drit-

ten Mal das Zertifikat „Familiengerechte Kommune“ durch den bundesweit anerkannten Verein 

Familiengerechte Kommune, eine Unterorganisation der Bertelsmann-Stiftung. Mit dem Zertifikat 

verbunden ist nicht nur ein familienfreundliches Handeln, sondern ganz selbstverständlich auch 

eine kinderfreundliche Zielsetzung. Die im Auditprozess erstellten Ziele umfassen mehrere Hand-

lungsfelder, die in Verantwortung verschiedener Stadtämter umgesetzt werden. Familiengerechte 

und damit auch kinderfreundliche Ziele werden in einem kontinuierlichen Prozess weiter aktuali-

siert und nachgehalten. 
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Mit dem neuen „Kommunalen Kinder-und Jugendförderplan 2021 – 2025“ verfügt die Gladbecker 

Jugendförderung über ein mit allen Trägern abgestimmtes Konzept der fachlich aktuellen Kinder- 

und Jugendarbeit. Die neun Bausteine zur Erlangung des Siegels „Kinderfreundliche Kommune“ des 

gleichnamigen Vereins sind Bestandteil des Gladbecker Kinder- und Jugendförderplans 2021 – 

2025. Bei einer kontinuierlichen und abgestimmten Umsetzung des Gladbecker Kinder- und Ju-

gendförderplans bedarf es keines weiteren Siegels, um die Kinderfreundlichkeit der Stadt Gladbeck 

darzustellen. 

 

Die Erlangung des Siegels „Kinderfreundliche Kommune“ ist über eine Laufzeit von 4,5 Jahren mit 

Kosten i.H.v. insgesamt 58.500€ verbunden.  

Aus den genannten Gründen sieht die Verwaltung die in der Begründung des Antrags nach §7 ge-

nannten Aspekte als umgesetzt an. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

i.V. 

 
- Rainer Weichelt  - 

 Erster Beigeordneter 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


